
 

 

 
 
Anlage zur Benutzungsordnung für das Bürgerhaus Leimersheim 
 
 
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde Leimersheim. Seit mehr als 20 
Jahren können wir Vereinen, Institutionen und Privatpersonen die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. Viele Familienfeiern, Geburtstage, Hochzeiten, Vereinsfeste aber auch Trauungen, 
Versammlungen, Sitzungen und Vorträge haben dort bereits stattgefunden. Es ist nahezu jedes 
Wochenende ausgebucht und auch unter der Woche finden Veranstaltungen statt. Oftmals 
missachten die Feiernden zu später Stunde die Regelungen zur Einhaltung der Nachtruhe ab 
22:00 Uhr, sodass es zu Lärmbelästigungen der Nachbarschaft kommt. Auch bei den Auf- und 
Abbauarbeiten wird teilweise wenig Rücksicht auf die Belange der Anwohner genommen. Damit 
das Bürgerhaus auch in den nächsten Jahren noch für private Feiern und Vereinsveranstaltungen 
genutzt werden kann, ist es wichtig, dass sich die Veranstalter und ihre Gäste unbedingt an die 
wichtigsten Regeln halten: 
 

1. Die maximal zugelassene Besucheranzahl lt. Bestuhlungsplan darf nicht überschritten 
werden. 
 
Stuhlplan 1 – ohne Tische – 96 Besucher 
Stuhlplan 2 – Tische in Reihen – 93 Besucher 
Stuhlplan 3 – Tischgruppen – 70 Besucher 
 
Die detaillierten Stuhlpläne finden Sie auf unserer Homepage: www.ruelzheim.de → 
Freizeit und Kultur → Veranstaltungsstätten → Bürgerhaus Leimersheim 

2. Es ist für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit während und nach der Veranstaltung zu sorgen. 

3. Auf- und Abbauarbeiten dürfen am Wochenende und an Feiertagen erst ab 10:00 Uhr 
erfolgen. 

4. Bei Veranstaltungen im Bürgerhaus mit Musik sind die Benutzer verpflichtet, ab 22.00 Uhr 
Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Musik auf Zimmerlautstärke zu 
reduzieren.  

5. Die Nutzung der Außenanlage ist ab 22:00 Uhr untersagt. 
 
Den Anweisungen der Hausmeisterin sind Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen wird ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Veranstalter eingeleitet. 
 


